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Scheidung als mweg einer Gesellschaft?

Anmerkungen ZUuU Entwurf des Bundesjustizministers für eine Reform des Ehescheidungsrechts

SUungscCI ZUr Retorm des 7zıivilen Scheidungs-Der Bundesjustizminister legt 1n seinem „Dıis-
kussionsentwurt eines (jesetzes ber die Neu- rechts 1n der Bundesrepublik Deutschland“;

darın heißt 11) „Man wird atholi-regelung des Rechts der Ehescheidung und der
Scheidungsfolgen“ 1 1in 59 Paragraphen un scherse1its N!  cht grundsätzlich jeder Entwick-
weıteren 162 Druckseiten „Begründung“ den lung des Scheidungsrechts 1n Richtung autf

Stand der „Scheidungsreform“ VOT; das Zerrüttungsprinz1ıp widersprechen kön-
NCeIN €  “bereits „Antang will einen ENTISPIE-

chenden Gesetzentwurt dem Bundestag Dennoch drängen sıch be1 SCHAUCICI Über-
leiten. Die beiden neuralgischsten Punkte sol- legung entscheidende Bedenken auf
len hiıer (unter Außerachtlassung der Vor- Zunächst überzeugt die Begründung nı  C

die der Entwurt bietet: Eıne einwandfreiıefrage nach genereller staatlicher Scheidungs-
zuständigkeit) erortert werden. Schuldfeststellung gelinge selten, dem Rich-

Zerrüttungsprinzıp Verschuldens- ter stünden „für die Bewertung des Verhal-
prinzıps Das will besagen, da{ß eın (Gatte 1mM- Ltens der Ehegatten keine allgemeın gültigen
INnCI schon dann die Scheidung durchsetzen Maßstäbe ZUr Verfügung“; se1 „UNCI-

kann, WECeLN die Ehe „gescheitert“ 1St ($ 1: C wünscht, daß der Rıchter den inneren Lebens-
scheitert 1St s1e, „WECNnN dıe Lebensgemeinschaft bereich der Ehegatten erforschen MU: Und
der Ehegatten nıcht mehr besteht und nıcht er- weıter meıint der Bundesjustizminister: Das
wartet werden kann, dafß die Ehegatten sıie Verschuldensprinzıp beruhe „auf der Vorstel-
wieder herstellen“ ($ 2) Auft irgendein Ehe- lung, daß die Ehe hne Rücksicht aut ihren Zu-
oder Zerrüttungsverschulden kommt dabei stand grundsätzlich unauflöslich ISt. Dieser
nıcht mehr Vielmehr oll das Verschul- der Tradıtion der christlichen Kirchen ent-

densprinzıp aufgegeben werden, wonach 1Ur stammende Gedanke 1St für manche S-
der Unschuldige den Schuldigen autf kreise nıcht mehr annehmbar und wird auch
Scheidung klagen der be1 der e1n- VO:  3 den Kirchen selbst nıcht mehr aufrecht-

erhalten“ }geführten) Heimtrennungsklage die Sche1i-
dungsklage durch seinen Widerspruch Fall Dagegen ISt Sagch.. Gemeinsame Wert-

maßstäbe für dıe Institution Ehe gibt 65 auchbringen kann.
Miıt Bedacht vermerkt der Entwurf 2) 52 1n unserer pluralistischen Gesellschaft sehr

daß die ministerielle Eherechtskommissıion
Dazu eın Wort VO Ivo Zeıger: SI6 die Un-

sıch einstimm1g also einschließlich der kirch-
autlöslichkeit der Ehe wirklich 1Ur ein kirchliches

lichen Vertreter) für ıne Abschaffung des Dogma? ylaube, daß die kirchliche Lehrver-
Verschuldensprinz1ps ausgesprochen hat; s1e kündigung ıcht ganz schuldlos ist; wenn solche
zıtlert dazu die zustimmenden Außerungen Auffassung sich bılden konnte. Wır haben 1n einer
AUS den VO' Kommissarıat der (katholischen) Art Vereinfachung und Kurzschlufß einfach die
deutschen Bischöte herausgegebenen „LrWwa- kirchliche Forderung die allgemeıne Praxıs

gestellt. Wır haben UunseICc Beweise AUS Schrift un
Kirchenrecht dargelegt un! 1e  ] wen1g heraus-Herausgegeben VO: Bundesministerium der

Justiz, August 1970 Bonn: Deutscher Bundes- gearbeitet, da{ß die Natur selbst dıe unlösbare Ehe
tordert“ (in dieser Zschr. 146 [1949/50] 179)Verlag.
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wohl. Art des Grundgesetzes stellt Ehe und „Es 1St jedo nıicht daran gedacht, durch die
Famılie ausdrücklich den besonderen Härteklausel des die Scheidung 1n allen
Schutz des Staates. Ehewidriges Verhalten Härtetällen zeitlebens auszuschließen. Viele
WIr: VO  3 der weIitaus überwiegenden Mehr- Härten können 1m Laufe der Zeit re Be-
heit der Mitbürger mißbilligt un! VO  3 der deutung für denjenigen, der Ss1e mußß,
Rechtsordnung verurteıilt, ZU Teil als Be- verlieren“ 69):P
leidigung, Sittlichkeitsdelikt, dienststrafrecht- Endlich überfordert das Zerrüttungsprinzip
liches Vergehen) estraft Warum oll den Rıchter. Er oll verläßlich prognostiz1e-
der Richter nıcht 1n der Lage se1n, unserer LCI, ob die Wiıederherstellung der Lebensge-
Rechtsordnung „allgemein gültige sittliche meinschaft der Gatten noch werden
Wertmaßstäbe“ entnehmen, Wenn eben kann ($ Z 44) Dabei Ort un sieht die
diese Rechtsordnung Gatten ZUur „ehelichen Gatten ediglich ein1ge Mınuten der Stunden
Lebensgemeinschaft“ verpflichtet? Der Ent- 1m Gerichtssaal. Der Entwurf selbst sıeht
wurf selbst (S 20) ftormuliert diese eheliche diese Bedenken offenbar auch, findet dazu
Pflicht 1n seinem Vorschlag für die Formu- ber 1LULr eine 54anzZ schwache Replik „Die
lierung des 1353 BGB ausdrücklich eEernNeut. VO: Rıchter geforderte Vorschau kann ‚War
Und MT peinlichen Fragen des SOgENANNTLEN bisweilen schwier1g se1n. Allein das Gesetz
Intimbereichs mu(ß sıch eın Richter auch verlangt auch vielfach, daß der Richter
gelegentlich eschäiftigen, ZU Beispiel bei den künftigen Verlauft der Ereignisse seiner
Sittlıchkeitsdelikten. Daß der Riıchter keine Entscheidung zugrunde legt ; .. Dem Rıchter
Schuld sollte feststellen können, erscheint wırd weder Neues noch grund-
dem, der tägliıch be1 Gericht un hat, be- ätzlich Unzumutbares Zur Entscheidung —-
sonders befremdlich: das 1St. doch auf nahezu gewl1esen“ ( 45) Der Entwurf ernennt Iso
allen Zivil- und Strafrechtsgebieten eine seiner den Richter, dem wenıge Seıiten vorher
Hauptaufgaben. Dafß ıhm das nıcht immer ıne Verschuldensfeststellung aufgrund Ve_r-

gelingt, Sagı doch nıcht, dafß nıe gelingen Ereignisse nıcht ZUTFAauUt, Z Pro-
kann pheten, der den „künftigen Verlauf der Er-

Sodann ISt das Zerrüttungsprinzip unge- eignisse“ seinem Urteil zugrunde legen sSo.
recht. Das wiırd sofort klar für die typischen Fın wen1g wiıird 119  - der Logık solcher
Fälle, 1in denen der Mannn Weib und Kind Ausführungen zweiteln dürfen.
verläßt und einer anderen zieht. Künftig Wer dıie Entwurfsargumentation wirklich
kann eın solcher Ehebrecher die eidung logisch durchdenkt, müfste den Richter,
aut Grund des VO:  } ıhm selbst verschuldeten ihn ZU Propheten denaturieren, VO  }

„Scheiterns der Ehe“ erzwingen un jene dieser Aufgabe entbinden. Warum braucht
andere heiraten, WCLN sıch dre1i Fe VO'  3 InNna  - einen Rıchter und auch noch für jeden
seiner Frau hat. Dreijährige Iren- Ehegatten einen Rechtsanwalt), die Vor-
NUNs begründet nämlich nach dem M1N1- aussetzunNgen einer einverständlichen Schei-
sterjellen Vorschlag die „unwiıderlegbare“ des Entwurts: S(E) Die Ehe ol ıcht
(S 54) Vermutung des Scheiterns der he: geschieden werden, wenn die Scheidung für den
el sollen die Trennungszeıten der letzten Ehegatten, der s1e ablehnt, außergewöhn-

licher Umstände eine schwere Härte darstellenfünt Jahre zusammengerechnet werden ($ +
reilich Gegen eine so Verstoßung oll würde, daß die Aufrechterhaltung der Ehe gebo-

ten erscheint, obwohl sıe gescheitert 1st. Hıiıerbeider Schuldlose, 1n der Regel Iso die Frau, bleiben Belange der sozialen Sıcherung nd anderedurch eine Vasc formulierte Härteklau- wirtschaftliche Umstände außer Betracht. (2) Diesel iın wa geschützt werden ($ 5 Ob s1ie Scheidung 1St jedoch icht S: wenn s1e
Gesetz wird, scheint recht raglıch Der durch besondere Umstände auf seiten des Ehe-
Deutsche Juristentag hat sıch VOT einıgen Wo- gyattecn, der S1E begehrt, unfer Abwägung der Be-
chen miıt Mehrheit ungewöhnlıch eutlich da- lange beider Ehegatten gerechtfertigt 1St. Absatz

at7z 1St anzuwenden.“ausgesprochen. Der Entwurt Sagt dazu
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dung (Konventionalscheidung) festzustellen einer Frau mit der 50O, die iıhre besten
un nach S3 des Entwurfs die Scheidungsfolge Jahrzehnte der Familie geopfert hatte, 1St
daraus abzuleiten bei gemeinsamem Schei- das, WE überhaupt, hne soz1alen Abstieg
dungsantrag IS6 dıe Ehe als gescheitert 1n der Regel N1! möglich. Der Mannn ste1igt
anzusehen, WECIL1LI1 die häusliche Gemeinschaft indessen die Sprossen seiner Erfolgsleiter we1l-
der Ehegatten seit einem Jahr aufgehoben Ler, nunmehr begleitet VO  w} seiner 7zweıten

der drıitten Frau.ist”)? Fur eine solche „Rechtshandhabung“ 24 7
nugt eın Sekretär des Standesamts. Dazu bringt Der Entwurtf bringt über eın halbes Dut-
der Entwurf den recht verdächtigen Satz: „Dafßs end statistische Tabellen den Themen:
Ehegatten allein aufgrund iıhres beiderseitigen „Dıie Zahl der erwerbstätigen Frauen hat se1it
Willens geschieden werden könnten, würde 1n dem Inkrafttreten des BGB erheblich ZUSC-
weıten reisen unseres Volkes nıcht verstan- nommen“ (S 73) „Auch die Zahl der Mütter
den, weil sıch die Ehescheidung geschichtlich mi1t Kındern, die eine Erwerbstätigkeit über-

nehmen, 1St erheblich“ (S /3) „Viele Frauen,als ein Rechtsakt ausgebildet hat, der 1Ur VO:

Staat DZESETZLT werden kannn  C S:57): Ich achte, die eine Erwerbstätigkeit unterbrochen ha-
es Repressive und Dirigistische se1 längst ben, kehren wieder 1n das Erwerbsleben ‚—

überwunden. rück“ (S 76) ”  1€ Wiedereingliederung der
Unterhalt ach der Scheidung? Die Re- geschiedenen Frau 1n das Erwerbsleben 1St

Oorm scheitert voraussichtlich nicht dem möglıch“ (> 76) In vielen Fällen WITFr: die
das Wesen der Ehe verkennenden und die Frau ber keine geeignete Erwerbstätigkeit

finden 1968 Zu Beispiel konnten 1UrRechte des Unschuldigen verletzenden Zer-
rüttungsprinzıp, sondern den sehr vorder- rozent der arbeitsuchenden Frauen ber 55

re eine Tätigkeit vermittelt bekommengründıgen, freilich 1n der Praxıs recht harten
und schmerzlichen Unterhaltsproblemen. (Tabelle / 77)
Abs Sagt Aazu kurz und bündıg: „Nach der Daher bemüht 111a  - sıch einen SORC-

nannten Auft dieScheidung hat jeder Ehegatte selbst für se1l- „Versorgungsausgleich“.
e Unterhalt sorgen”. Auf eın Verschul- Wiedergabe und Diskussion der (ım Grund
den kommt auch 1n dieser Beziehung N!  cht aussichtslosen) Lösungs- und Berechnungsver-
mehr Ausnahmen für OtIialle sind WAar suche (S 141—146) muß hier verzichtet WCI-

vorgesehen; Abs. „Kann eın Ehegatte den Das nde 1St wieder einmal der Grift 1n
nıcht selbst tür seinen Unterhalt SOTSCH, hat die Steuerkasse, SCENAUCI gESAYT 1n die Taschen

für die Dauer seiner Bedürftigkeit der (überwiegend nıcht geschiedenen) Steuer-
zahler. Nach vorsichtigen Schätzungen sindBerücksichtigung der Leistungsfähigkeit des

anderen Ehegatten einen Anspruch auf Unter- Aur Z Milliarden jahrlich erforder-
lich, eine Summe, VOT der jeder Finanzminı-halt nach den folgenden Vorschriften.“ An

diesen allgemeiınen Begriffen entzünden Ster kapituliert, auch der, dessen Regierung
siıch aber, w1e dıe allmählich anhebende öf- jene Scheidungsreform autf den Tisch des Ge-
fentliche Diskussion zeıgt, unüberschaubar setzgebers legen will Publik“ (19 1970,
viel Streit und Unsicherheit. 14) creibt dazu, W viele denken: „Im-

merhin könnte wenı1gstens der Frau 1n ıhrerEtwa die Hilfte der 188 Seıten des Ent-
wurts befaßt sıch er mMI1t der „Eıgenver- 7weıten Lebensphase (Hausfrau und Mutter)

C111 eıgener Rentenversicherungsanspruchantwortung der geschiedenen Ehegatten” (S
72-141) und mi1t dem „Versorgungsausgleich“ staatlich finanzıert werden.“

Dıiıe Kritik 1m Grundsätzlichen und dieS 41—153) Leitlinie 1St 1ine kaum verhoh-
lene Abneigung die „Hausfrauenehe“ Besprechung der zahlreichen Details Z.U

S und das Bestreben, den bedürftigen Beispiel oll künftig auch der Mädchenname
der Frau Familienname werden können ($ 34)Geschiedenen 1n das Erwerbsleben eINZU-

gliedern, „daß seinen aNngSCMECSSCHCH Lebens- gewinnt IST Jangsam Gewicht und Nıveau.
Dıie 1n den „Erwägungen“ bıs ZU Sommerunterhalt selbst bestreiten kann (> 6 Be1
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1970 1n Aussicht gestellte „endgültige Stel- Fachleute schon vorher haben kommen sehen:
lungnahme“ der Bischöte steht noch AUSy daß Hauptteile der beabsichtigten Reform
viele warten darauf, W as INnNan oberhirtlicher- eindeutige Rechts- und Grundgesetzver-
se1its ZU)! „Zerrüttungsprinzıp“ n wird. letzungen seın würden, daß re Aufhebung

eım Bundesverfassungsgericht beantragt1)as Lesenswerteste und Beherzigenswerteste,
W as bisher diesem Bonner Entwurt geSsagt werden dürfte. eld faflßt se1ine Kritik 1n tol-
wurde, 1St die „kritische Betrachtung“ des gendes esümee9 das auch unNnsere®

Bayerischen Staatsministers der Justiz, Dr. kurze Betrachtung abschließen oll „Der Ent-
Philipp eld Er macht deutlich, W as viele wurf stımmt 1n der vorliegenden Form MIt

den Vorstellungen des Grundgesetzes VO  -} FEhe
und Familie als Keimzelle jeder menschlichenA Dr. Philipp Held, Reform des Scheidungs-

rechts. Kritische Betrachtungen Z Entwurf des Gemeinschaft nıcht überein und ibt damıt
Bundesjustizminister1ums, 1N * Zeitschrift für das den ernstesten Sorgen Anlafß.“

tto GritschnederZEeEsSAaAMTE Familienrecht 17 (1970), 10, 509515

Literatur und Theologie
Literatur und Theologie en seıt Zum vierten Mal ers  ien 1n diesem Herbst

1M Peter Hammer-Verlag 1n Wuppertal dereit 1n Scheidung. Es gab 1n diesem ahrhun-
dert Durchbrüche VO'  e theologisch-kirchlicher „Almanach Für Literatur Un Theologie“
Seite 1n Richtung Literatur, nsatze. Auf ka- Herausgeber S1nN. die Theologin un!: Germa-
tholischer Seıite iSt MIt dem Sterben der Muth- nıstin Dorothee O.  e der Schweizer Pastor
Haecker-Guardini-Generatıion der einstige und Lyriker Kurt Martı, der Schriftsteller
„Hochland“-Kreis, und miıt ıhm die lıtera- Armıiın re und der Verleger-Schriftsteller
rische Auseinandersetzung eıner geistigen Wolfgang Fietkau. Unter traditionsgebunde-
Gruppe, erstorben. Auf protestantischer Seite 11611 Theologen und Katholiken 1St der Ima-
1et der Eckart-Kreıs, se1n lan und se1ine nach noch wen1g ekannt. Das 1St nıcht VeEeI-

wunderlich. Befindet siıch doch den bis-Zeitschrift 1n den fünfziger Jahren äAhnlich
UuS. Miıt dem nde der „christliıchen Liıtera- herıigen Beiträgen kaum eiıner der „ihren“.

Der noch Junge Verlag hat, w1e alle 1mM Pro-tur kam auch das nde der „christlichen“
Literaturkritik. Eın liıterarıscher Impuls relatıv geschlossenen un! engagıerten
AUus einer sich 1m Raum der Kirche verstehen- Verlage, als Außenseiter und hne Gnanzielles
den Gruppe 1St nıcht nachgewachsen. Dıie Polster begonnen.
Wochenzeitschrift „Chriıst un! Welt“ küm- „Den Begriff Theologie gebrauchen die
mert S1' in ihrem Feuilleton wen1g Herausgeber NUuUr mit Vorsicht, Iso nıcht 1m

Brustton der Überzeugung, als besäißen s1ie dieine Fragestellung des Christen gegenüber H
terarischen Erscheinungen w1e die Cu«c katho- eINZIS richtige ... Dem geheimen und doch
lische Wochenzeitschrift Publik“ Gelegent- mächtigen Spannungsfeld 7wiıischen Literatur
ıche zaghafte Ausnahmen widerlegen diese und Theologie, 7zwischen Religion und Poesıie
Feststellung nıcht. Heınz Beckmann 1M „Rhei- gilt die besondere Aufmerksamkeit der Her-
nischen Merkur“ 1St einer der weniıgen, der ausgeber“ Prolog Almanach 1:
sich seine christliche Fragestellung nıcht ab- enauer äfßt sıch das Programm und die

Rıchtung des Almanachs mıiıt Dorothee Söllesspenst1g machen läßt: auch freilich, w1e
die Jungen heute und vorgestern, VO Jahr- Satzen AUS „Atheistisch Ott glauben“
zehnt un der Blickrichtung seiner (Gsenera-
t10n geist1g gepragt Ist heute keine Gruppe Almanach tür Lıteratur un! Theologie
mehr sichtbar, die sich miıt Literatur und Wuppertal: Peter Hammer 6719 Kart. Je
Theologie beschäftigt? o F
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